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Betrifft: 3. Waffenrechtsänderungsgesetz, Verbändebeteiligung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bezugnehmend auf die von Ihnen übersandten Referentenentwürfe zur Änderung des Waffenge-
setzes danken wir für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dennoch möchten wir einleitend anmer-
ken, dass wir mit dem Zeitpunkt sowie Fristsetzung nicht einverstanden sind. In den Zeitraum der 
Fristsetzung fällt eine der wichtigsten internationalen Fachmessen in den USA sowie eine signifi-
kante Endverbrauchermesse in Deutschland. Sicher ist Ihnen klar, dass aufgrund dessen enorme 
Kapazitäten innerhalb der Verbände gebunden sind, was eine termin- und sachgerechte Einhaltung 
der Antwortfrist unmöglich macht. Die Verlängerung der Frist auf dem 08.02. haben wir dankend 
angenommen, entschärft wurde das Problem nicht.  

Allgemeine Anmerkungen zu den Referentenentwürfen: 
Diese Stellungnahme des BDMP dient als Ergänzung der Stellungnahmen der weiteren beteiligten 
Verbände. Als Vorstandsmitglied des Forum Waffenrecht sehen wir unsere Stellungnahme als 
prägnante Herausstellung weniger Punkte. Dies erfolgt insbesondere aus vorgenannten Gründen. 

Generell: Der Gesetzgeber möge bei der Integration der Vorgaben der Richtlinie des Europäischen 
Rates über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen Nr. 91/477, zuletzt geändert 
durch die Änderungsrichtlinie Nr. 2017/853 vom 17.05.2017 (nachfolgend EU-RL) beachten, dass 
wir in Deutschland ein Waffengesetz haben was keine weiteren Einschränkungen für den legalen 
Besitz von Schusswaffen sowie deren Herstellung und Vertrieb sowie Verbringung erfordert. Wir 
sehen insofern keine Veranlassung, die Ausübung des Sports durch weitere gesetzliche Einschrän-
kungen zu behindern. 

Bundesgeschäftsstelle 
Grüner Weg 12 
D-33098 Paderborn
E-Mail: office@bdmp.de
Telefon +49 (0) 52 51-298 742 0
Telefax +49 (0) 52 51-298 742 29
Sparkasse Paderborn-Detmold
BLZ 476 501 30
Konto-Nr. 65441
IBAN: DE69 4765 0130 0000 0654 41
SWIFT-BIC: WELADE3LXXX
UStID DE196904579
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Konkrete Änderungsanträge: 
 

Vorlage: 

§ 4 Voraussetzungen für eine Er-
laubnis 

 

[…] 

 

(4) 1Die zuständige Behörde hat 
drei Jahre nach Erteilung der 
ersten waffenrechtlichen Er-
laubnis das Fortbestehen des 
Bedürfnisses zu prüfen. 2Dies 
kann im Rahmen der Prüfung 
nach Absatz 3 erfolgen. 3Die 
zuständige Behörde kann auch 
nach Ablauf des in Satz 1 genan-
nten Zeitraums das Fortbestehen 
des Bedürfnisses prüfen. 

 

Referentenentwurf: 

§ 4 Voraussetzungen für eine Er-
laubnis 

 

[…] 

 

(4) 1Die zuständige Behörde hat 
drei Jahre nach Erteilung der 
ersten waffenrechtlichen Er-
laubnis das Fortbestehen des 
Bedürfnisses zu prüfen. 2Dies 
kann im Rahmen der Prüfung 
nach Absatz 3 erfolgen. 3Die 
zuständige Behörde kann soll 
auch nach Ablauf des in Satz 1 
genannten Zeitraums das 
Fortbestehen des Bedürfnisses in 
regelmäßigen Abständen prüfen. 

 

Änderung BDMP: 

§ 4 Voraussetzungen für eine Er-
laubnis 

 

[…] 

 

(4) 1Die zuständige Behörde hat 
drei Jahre nach Erteilung der 
ersten waffenrechtlichen Er-
laubnis das Fortbestehen des 
Bedürfnisses zu prüfen. 2Dies 
kann im Rahmen der Prüfung 
nach Absatz 3 erfolgen. 3Die 
zuständige Behörde kann soll 
kann auch nach Ablauf des in 
Satz 1 genannten Zeitraums das 
Fortbestehen des Bedürfnisses in 
regelmäßigen Abständen in be-
gründeten Einzelfällen prüfen. 

 

 

§ 32 Mitnahme von Waffen oder 
Munition in den, durch den oder 
aus dem Geltungsbereich des Ge-
setzes, Europäischer Feu-
erwaffenpass 

 

(1) 1Die Erlaubnis zur Mitnahme 
von Schusswaffen oder Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kate-
gorien A 1.2 bis D) und sonstiger 
Waffen oder Munition, deren 
Erwerb und Besitz der Erlaubnis 
bedürfen, in den oder durch den 
Geltungsbereich des Gesetzes 
kann erteilt werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 vorliegen. 2Die Er-
laubnis kann für die Dauer von 
bis zu einem Jahr für einen oder 
für mehrere Mitnahmevorgänge 
erteilt werden und kann mehr-
fach um jeweils ein Jahr ver-
längert werden. 3Für Personen 

 

§ 32 Mitnahme von Waffen oder 
Munition in den, durch den oder 
aus dem Geltungsbereich des Ge-
setzes, Europäischer Feu-
erwaffenpass 

 

(1) 1Die Erlaubnis zur Mitnahme 
von Schusswaffen oder Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kate-
gorien A 1.2 bis D) und sonstiger 
Waffen oder Munition, deren 
Erwerb und Besitz der Erlaubnis 
bedürfen, Waffen oder Munition 
in den oder durch den Gel-
tungsbereich des Gesetzes kann 
erteilt werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 vorliegen. 2Die Er-
laubnis kann für die Dauer von 
bis zu einem Jahr für einen oder 
für mehrere Mitnahmevorgänge 
erteilt werden und kann mehr-
fach um jeweils ein Jahr 

 

§ 32 Mitnahme von Waffen oder 
Munition in den, durch den oder 
aus dem Geltungsbereich des Ge-
setzes, Europäischer Feu-
erwaffenpass 

 

(1) 1Die Erlaubnis zur Mitnahme 
von Schusswaffen oder Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kate-
gorien A 1.2 bis D) und sonstiger 
Waffen oder Munition, deren 
Erwerb und Besitz der Erlaubnis 
bedürfen, Waffen oder Munition 
in den oder durch den Gel-
tungsbereich des Gesetzes kann 
erteilt werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 vorliegen. 2Die Er-
laubnis kann für die Dauer von 
bis zu einem Jahr für einen oder 
für mehrere Mitnahmevorgänge 
erteilt werden und kann mehr-
fach um jeweils ein Jahr 
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aus einem Drittstaat gilt bei der 
Mitnahme von Schusswaffen 
oder Munition nach Anlage 1 Ab-
schnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D) 
durch den Geltungsbereich des 
Gesetzes in einen anderen 
Mitgliedstaat § 30 Abs. 2 
entsprechend. 

 

 

 

(1a) 1Die Erlaubnis zur Mitnahme 
von Schusswaffen oder Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kate-
gorien A 1.2 bis D) und sonstiger 
Waffen oder Munition, deren 
Erwerb und Besitz der Erlaubnis 
bedürfen, in einen anderen 
Mitgliedstaat kann erteilt 
werden, wenn der Antragsteller  

 

1. zum Erwerb und Besitz der 
Waffen nach Maßgabe di-
eses Gesetzes berechtigt 
ist, 

 

2. die nach dem Recht des 
anderen Mitgliedstaates 
erforderliche vorherige 
Zustimmung vorliegt und 

 

3. der sichere Transport 
durch den Antragsteller 
gewährleistet ist. 

 

2Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

 

(2) Eine Erlaubnis nach Absatz 1 
darf Personen, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem anderen Mitgliedstaat ha-
ben und Schusswaffen nach 

verlängert werden. 3Für Perso-
nen aus einem Drittstaat gilt bei 
der wird die Erlaubnis zur Mit-
nahme von Schusswaffen oder 
Munition nach Anlage 1 Ab-
schnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D 
bis C) durch den Geltungsbereich 
des Gesetzes in einen anderen 
Mitgliedstaat § 30 Abs. 2 
entsprechend nur erteilt, wenn 
der andere Mitgliedstaat 
zugestimmt hat. 

 

(1a) 1Die Erlaubnis zur Mitnahme 
von Schusswaffen oder Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kate-
gorien A 1.2 bis D) und sonstiger 
Waffen oder Munition, deren 
Erwerb und Besitz der Erlaubnis 
bedürfen, Waffen oder Munition 
in einen anderen Mitgliedstaat 
kann erteilt werden, wenn der 
Antragsteller  

 

1. zum Erwerb und Besitz der 
Waffen nach Maßgabe di-
eses Gesetzes berechtigt 
ist, 

 

2. die nach dem Recht des 
anderen Mitgliedstaates 
erforderliche vorherige 
Zustimmung vorliegt und 

 

3. der sichere Transport 
durch den Antragsteller 
gewährleistet ist. 

 

2Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

 

(2) Eine Erlaubnis nach Absatz 1 
darf Personen, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem anderen Mitgliedstaat 

verlängert werden. 3Für Perso-
nen aus einem Drittstaat gilt bei 
der wird die Erlaubnis zur Mit-
nahme von Schusswaffen oder 
Munition nach Anlage 1 Ab-
schnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D 
bis C) durch den Geltungsbereich 
des Gesetzes in einen anderen 
Mitgliedstaat § 30 Abs. 2 
entsprechend nur erteilt, wenn 
der andere Mitgliedstaat 
zugestimmt hat. 

 

(1a) 1Die Erlaubnis zur Mitnahme 
von Schusswaffen oder Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kate-
gorien A 1.2 bis D) und sonstiger 
Waffen oder Munition, deren 
Erwerb und Besitz der Erlaubnis 
bedürfen, Waffen oder Munition 
in einen anderen Mitgliedstaat 
kann erteilt werden, wenn der 
Antragsteller  

 

1. zum Erwerb und Besitz der 
Waffen nach Maßgabe di-
eses Gesetzes berechtigt 
ist, 

 

2. die nach dem Recht des 
anderen Mitgliedstaates 
erforderliche vorherige 
Zustimmung vorliegt und 

 

3. der sichere Transport 
durch den Antragsteller 
gewährleistet ist. 

 

2Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

 

(2) Eine Erlaubnis nach Absatz 1 
darf Personen, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem anderen Mitgliedstaat 
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Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien 
A 1.2 bis D) und die dafür bes-
timmte Munition nach Absatz 1 
mitnehmen wollen, nur erteilt 
werden, wenn sie Inhaber eines 
durch diesen Mitgliedstaat 
ausgestellten Europäischen Feu-
erwaffenpasses sind und die 
Waffen in den Europäischen Feu-
erwaffenpass eingetragen sind. 

 

(3) Sofern sie den Grund der Mit-
nahme nachweisen können, In-
haber eines Europäischen Feu-
erwaffenpasses sind und die 
Waffen in den Europäischen Feu-
erwaffenpass eingetragen sind, 
bedarf es einer Erlaubnis nach 
Absatz 1 oder Absatz 1a nicht für  

 

1. Jäger, die bis zu drei 
Langwaffen nach Anlage 1 
Abschnitt 3 der Kategorien 
C und D und die dafür bes-
timmte Munition im Sinne 
des § 13 Absatz 1 Nummer 
2, Absatz 5 zum Zweck der 
Jagd mitnehmen, 

 

2. Sportschützen, die bis zu 
sechs Schusswaffen nach 
Anlage 1 Abschnitt 3 der 
Kategorien B, C oder D 
und die dafür bestimmte 
Munition zum Zweck des 
Schießsports mitnehmen, 

 

 

3. Brauchtumsschützen, die 
bis zu drei Einzellader- 
oder Repetier-Langwaffen 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 
der Kategorien C und D 
und die dafür bestimmte 
Munition zur Teilnahme 
an einer Brauch-
tumsveranstaltung 

haben und Schusswaffen nach 
Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien 
A 1.2 bis D bis C) und die dafür 
bestimmte Munition nach Absatz 
1 mitnehmen wollen, nur erteilt 
werden, wenn sie Inhaber eines 
durch diesen Mitgliedstaat 
ausgestellten Europäischen Feu-
erwaffenpasses sind und die 
Waffen in den Europäischen Feu-
erwaffenpass eingetragen sind. 

 

(3) Sofern sie den Grund der Mit-
nahme nachweisen können, In-
haber eines Europäischen Feu-
erwaffenpasses sind und die 
Waffen in den Europäischen Feu-
erwaffenpass eingetragen sind, 
bedarf es einer Erlaubnis nach 
Absatz 1 oder Absatz 1a nicht für  

 

1. Jäger, die bis zu drei 
Langwaffen nach Anlage 1 
Abschnitt 3 der Kategorien 
C und D Kategorie C und 
die dafür bestimmte Muni-
tion im Sinne des § 13 Ab-
satz 1 Nummer 2, Absatz 5 
zum Zweck der Jagd mit-
nehmen, 

 

2. Sportschützen, die bis zu 
sechs Schusswaffen nach 
Anlage 1 Abschnitt 3 der 
Kategorien B, C oder D 
Kategorien B oder C und 
die dafür bestimmte Muni-
tion zum Zweck des 
Schießsports mitnehmen, 

 

3. Brauchtumsschützen, die 
bis zu drei Einzellader- 
oder Repetier-Langwaffen 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 
der Kategorien C und D 
Kategorie C und die dafür 
bestimmte Munition zur 
Teilnahme an einer 

haben und Schusswaffen nach 
Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien 
A 1.2 bis D bis C) und die dafür 
bestimmte Munition nach Absatz 
1 mitnehmen wollen, nur erteilt 
werden, wenn sie Inhaber eines 
durch diesen Mitgliedstaat 
ausgestellten Europäischen Feu-
erwaffenpasses sind und die 
Waffen in den Europäischen Feu-
erwaffenpass eingetragen sind. 

 

(3) Sofern sie den Grund der Mit-
nahme nachweisen können, In-
haber eines Europäischen Feu-
erwaffenpasses sind und die 
Waffen in den Europäischen Feu-
erwaffenpass eingetragen sind, 
bedarf es einer Erlaubnis nach 
Absatz 1 oder Absatz 1a nicht für  

 

1. Jäger, die bis zu drei 
Langwaffen nach Anlage 1 
Abschnitt 3 der Kategorien 
C und D Kategorie C und 
die dafür bestimmte Mu-
nition im Sinne des § 13 
Absatz 1 Nummer 2, Ab-
satz 5 zum Zweck der Jagd 
mitnehmen, 

 

2. Sportschützen, die bis zu 
sechs acht Schusswaffen 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 
der Kategorien B, C oder D 
Kategorien B oder C und 
die dafür bestimmte Mu-
nition zum Zweck des 
Schießsports mitnehmen, 

 

3. Brauchtumsschützen, die 
bis zu drei Einzellader- 
oder Repetier-Langwaffen 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 
der Kategorien C und D 
Kategorie C und die dafür 
bestimmte Munition zur 
Teilnahme an einer 
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mitnehmen. 

 

[…] 

 

(6) Personen, die nach diesem 
Gesetz zum Besitz von Schuss-
waffen oder Munition nach An-
lage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 
1.2 bis D) berechtigt sind und 
diese Schusswaffen oder diese 
Munition in einen anderen 
Mitgliedstaat mitnehmen wollen, 
wird auf Antrag ein Europäischer 
Feuerwaffenpass ausgestellt. 

 

Brauchtumsveranstaltung 
mitnehmen. 

 

[…] 

 

(6) Personen, die nach diesem 
Gesetz zum Besitz von Schuss-
waffen oder Munition nach An-
lage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 
1.2 bis D bis C) berechtigt sind 
und diese Schusswaffen oder 
diese Munition in einen anderen 
Mitgliedstaat mitnehmen wollen, 
wird auf Antrag ein Europäischer 
Feuerwaffenpass ausgestellt. 

 

Brauchtumsveranstaltung 
mitnehmen. 

 

[…] 

 

(6) Personen, die nach diesem 
Gesetz zum Besitz von Schuss-
waffen oder Munition nach An-
lage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 
1.2 bis D bis C) berechtigt sind 
und diese Schusswaffen oder 
diese Munition in einen anderen 
Mitgliedstaat mitnehmen wollen, 
wird auf Antrag ein Europäischer 
Feuerwaffenpass ausgestellt. 

 

 

§ 58 Altbesitz 

 

[…] 

 

§ 58 Altbesitz; Über-
gangsvorschriften 

 

[…] 

 

(13) 1Hat jemand am [einfügen: 
Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] ein erlaubnispflichtiges 
wesentliches Teil im Sinne von 
Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 1 Nummer 1.3.1.2 oder 
1.3.1.6 besessen, das er erlaub-
nisfrei erworben hat, so hat er bis 
zum [einsetzen: Datum des In-
krafttretens dieses Gesetzes + 1 
Jahr] die erforderliche Erlaubnis 
zu beantragen oder das wesentli-
che Teil einem Berechtigten, der 
zuständigen Behörde oder einer 
Polizeidienststelle zu überlassen. 
2§ 46 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 
findet entsprechend Anwendung. 
 
(14) 1Hat jemand am [Datum In-
krafttreten einsetzen] ein bislang 
nicht nach Anlage 2 Abschnitt 1 
Nummer 1.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 
1.2.2, 1.2.3, oder 1.2.5 verbote-
nes wesentliches Teil im Sinne 
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von Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 1 Nummer 1.3.1.2 oder 
1.3.1.6 besessen, so wird das Ver-
bot ihm gegenüber in Bezug auf 
dieses wesentliche Teil nicht wirk-
sam, wenn er bis zum [Datum ein-
setzen: Inkrafttreten der Novelle 
+ 1 Jahr] das wesentliche Teil ei-
nem Berechtigten, der zuständi-
gen Behörde oder einer Polizei-
dienststelle überlässt oder einen 
Antrag nach § 40 Absatz 4 stellt. 
2§ 46 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 
findet entsprechend Anwendung. 
 
(15) 1Hat jemand am [Datum In-
krafttreten einsetzen] eine er-
laubnispflichtige Salutwaffe im 
Sinne von Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nummer 1.5 be-
sessen, die er erlaubnisfrei erwor-
ben hat, so hat er bis zum [Datum 
einsetzen: Inkrafttreten der No-
velle + 1 Jahr] die erforderliche Er-
laubnis zu beantragen oder die 
Waffe einem Berechtigten, der 
zuständigen Behörde oder einer 
Polizeidienststelle zu überlassen. 
2§ 46 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 
findet entsprechend Anwendung. 
 
(16) 1Hat jemand am [Datum In-
krafttreten einsetzen] eine bis-
lang nicht nach Anlage 2 Abschnitt 
1 Nummer 1.2.8 verbotene Salut-
waffe besessen, so wird das Ver-
bot ihm gegenüber in Bezug auf 
diese Waffe nicht wirksam, wenn 
er bis zum [Datum einsetzen: In-
krafttreten der Novelle + 1 Jahr] 
die Waffe einem Berechtigten, 
der zuständigen Behörde oder ei-
ner Polizeidienststelle überlässt 
oder einen Antrag nach § 40 Ab-
satz 4 dieses Gesetzes stellt. 2§ 46 
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 fin-
det entsprechend Anwendung. 
 
(17) 1Hat jemand am 13. Juni 2017 
ein bislang nicht nach Anlage 2 
Abschnitt 1 Nummer 1.2.4.3 oder 
1.2.4.4 verbotenes Magazin oder 
ein nach Nummer 1.2.4.5 verbo-
tenes Magazingehäuse besessen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 
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so wird das Verbot ihm gegenüber 
in Bezug auf dieses Magazin oder 
Magazingehäuse nicht wirksam, 
wenn er den Besitz bis zum [Da-
tum einsetzen: Inkrafttreten der 
Novelle + 1 Jahr] bei der zuständi-
gen Behörde anzeigt oder das Ma-
gazin oder Magazingehäuse ei-
nem Berechtigten, der zuständi-
gen Behörde oder einer Polizei-
dienststelle überlässt. 2Hat je-
mand nach dem 13. Juni 2017, 
aber vor dem [Datum Inkrafttre-
ten Gesetz] ein bislang nicht nach 
Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer 
1.2.4.3 oder 1.2.4.4 verbotenes 
Magazin oder ein nach Nummer 
1.2.4.5 verbotenes Magazinge-
häuse besessen, so wird das Ver-
bot ihm gegenüber in Bezug auf 
dieses Magazin oder Magazinge-
häuse nicht wirksam, wenn er bis 
zum [Einsetzen: Datum Inkrafttre-
ten des Gesetzes + 1 Jahr] das Ma-
gazin oder Magazingehäuse ei-
nem Berechtigten, der zuständi-
gen Behörde oder einer Polizei-
dienststelle überlässt oder einen 
Antrag nach § 40 Absatz 4 stellt. 3§ 
46 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 
findet entsprechend Anwendung. 
 
(18) 1Hat jemand am 13. Juni 2017 
aufgrund einer entsprechenden 
Erlaubnis eine bislang nicht nach 
Anlage 2 Abschnitt 1 Nummern 
1.2.6 oder 1.2.7 verbotene 
Schusswaffe besessen, so wird 
das Verbot ihm gegenüber in Be-
zug auf diese Schusswaffe nicht 
wirksam. 2Besitzt jemand nach 
dem 13. Juni 2017, aber vor dem 
[Einsetzen: Datum Inkrafttreten 
des Gesetzes] eine bislang nicht 
nach Anlage 2 Abschnitt 1 Num-
mer 1.2.6 oder 1.2.7 verbotene 
Schusswaffe, so wird das Verbot 
ihm gegenüber in Bezug auf diese 
Schusswaffe nicht wirksam, wenn 
er bis zum [Einsetzen: Datum In-
krafttreten des Gesetzes + 1 Jahr] 
die Schusswaffe einem Berechtig-
ten, der zuständigen Behörde o-
der einer Polizeidienststelle 

(17) 1Hat jemand am 13. Juni 
2017 [einfügen: Datum des In-
krafttretens dieses Gesetzes] ein 
bislang nicht nach Anlage 2 Ab-
schnitt 1 Nummer 1.2.4.3 oder 
1.2.4.4 verbotenes Magazin oder 
ein nach Nummer 1.2.4.5 verbo-
tenes Magazingehäuse besessen, 
so wird das Verbot ihm gegen-
über in Bezug auf dieses Magazin 
oder Magazingehäuse nicht wirk-
sam, wenn er den Besitz bis zum 
[Datum einsetzen: Inkrafttreten 
der Novelle + 3 Jahre] bei der zu-
ständigen Behörde anzeigt oder 
das Magazin oder Magazinge-
häuse einem Berechtigten, der 
zuständigen Behörde oder einer 
Polizeidienststelle überlässt. 2Hat 
jemand nach dem 13. Juni 2017, 
aber vor dem [Datum Inkrafttre-
ten Gesetz] ein bislang nicht nach 
Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer 
1.2.4.3 oder 1.2.4.4 verbotenes 
Magazin oder ein nach Nummer 
1.2.4.5 verbotenes Magazinge-
häuse besessen, so wird das Ver-
bot ihm gegenüber in Bezug auf 
dieses Magazin oder Magazinge-
häuse nicht wirksam, wenn er bis 
zum [Einsetzen: Datum Inkraft-
treten des Gesetzes + 1 Jahr] das 
Magazin oder Magazingehäuse 
einem Berechtigten, der zustän-
digen Behörde oder einer Polizei-
dienststelle überlässt oder einen 
Antrag nach § 40 Absatz 4 stellt. 
3§ 46 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 
5 findet entsprechend Anwen-
dung. 
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überlässt oder einen Antrag nach 
§ 40 Absatz 4 stellt. 3Im Fall des 
Satzes 2 findet § 46 Absatz 3 Satz 
2 und Absatz 5 entsprechend An-
wendung. 
 
(19) Hat jemand am [Datum In-
krafttreten Gesetz] den Nachbau 
einer historischen Schusswaffe im 
Sinne der Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nummer 2.10 
besessen, so hat er den Besitz bis 
zum [Datum Inkrafttreten Gesetz 
+ 1 Jahr] bei der zuständigen Be-
hörde anzuzeigen. 
 
(20) 1Der Inhaber einer Erlaubnis 
nach § 21 Absatz 1 Satz 1 hat fer-
tiggestellte Schusswaffen, deren 
Erwerb oder Besitz der Erlaubnis 
bedarf und die er vor dem [Datum 
des Inkrafttretens der Anzeige-
pflichten] in Besitz hat, bis zum 
[einsetzen: Datum des ersten Ta-
ges des siebten auf das Inkrafttre-
ten folgenden Kalendermonats = 
6 Monate] elektronisch gemäß § 
37 Absatz 3 anzuzeigen. 2Die we-
sentlichen Teile dieser Schusswaf-
fen unterfallen dieser Anzeige-
pflicht nicht. 
 
(21) 1Hat jemand am [Einsetzen: 
Datum Inkrafttreten Gesetz] ein 
bisher nicht nach Anlage 1 Ab-
schnitt 1 Unterabschnitt 2 Num-
mer 1.2.3 den Schusswaffen 
gleichgestelltes Pfeilabschussge-
rät besessen, so hat er bis zum 
[Einsetzen: Datum Inkrafttreten 
Gesetz + 1 Jahr] die erforderliche 
Erlaubnis für den Besitz des Pfeil-
abschussgeräts zu beantragen o-
der es einem Berechtigten oder 
der zuständigen Behörde oder ei-
ner Polizeidienststelle zu überlas-
sen. 
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Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 bis 4) 
Waffenliste 

 

Abschnitt 1: Verbotene Waffen 

Der Umgang mit folgenden Waf-
fen und Munition ist verboten: 

 

 

1.1 

Waffen (§ 1 Abs. 2), mit Aus-
nahme halbautomatischer trag-
barer Schusswaffen, die in der 
Anlage zum Gesetz über die Kon-
trolle von Kriegswaffen (Kriegs-
waffenliste) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. No-
vember 1990 (BGBl. I S. 2506) o-
der deren Änderungen aufge-
führt sind, nach Verlust der 
Kriegswaffeneigenschaft; 

 

1.2 

Schusswaffen im Sinne des § 1 
Abs. 2 Nr. 1 nach den Nummern 
1.2.1 bis 1.2.3 und deren Zube-
hör nach Nummer 1.2.4, die 

 

 

 

 

[…] 

 

1.2.4 

für Schusswaffen bestimmte 

 

[…] 

 

Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 bis 4) 
Waffenliste 

 

Abschnitt 1: Verbotene Waffen 

Der Umgang, mit Ausnahme der 
Unbrauchbarmachung, mit fol-
genden Waffen und Munition ist 
verboten: 

 

1.1 

Waffen (§ 1 Abs. 2), mit Aus-
nahme halbautomatischer trag-
barer Schusswaffen, die in der 
Anlage zum Gesetz über die Kon-
trolle von Kriegswaffen (Kriegs-
waffenliste) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. No-
vember 1990 (BGBl. I S. 2506) o-
der deren Änderungen aufge-
führt sind, nach Verlust der 
Kriegswaffeneigenschaft; 

 

1.2 

Schusswaffen im Sinne des § 1 
Abs. 2 Nr. 1 nach den Nummern 
1.2.1 bis 1.2.3 und deren Zube-
hör nach Nummer 1.2.4, die 
Schusswaffen im Sinne des § 1 
Absatz 2 Nummer 1 nach den 
Nummern 1.2.1 bis 1.2.3 sowie 
1.2.5 bis 1.2.8 und Zubehör für 
Schusswaffen nach Nummer 
1.2.4, die 

 

[…] 

 

1.2.4 

für Schusswaffen bestimmte 

 

 

Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 bis 4) 
Waffenliste 

 

Abschnitt 1: Verbotene Waffen 

Der Umgang, mit Ausnahme der 
Unbrauchbarmachung, mit fol-
genden Waffen und Munition ist 
verboten: 

 

1.1 

Waffen (§ 1 Abs. 2), mit Aus-
nahme halbautomatischer trag-
barer Schusswaffen, die in der 
Anlage zum Gesetz über die Kon-
trolle von Kriegswaffen (Kriegs-
waffenliste) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. No-
vember 1990 (BGBl. I S. 2506) o-
der deren Änderungen aufge-
führt sind, nach Verlust der 
Kriegswaffeneigenschaft; 

 

1.2 

Schusswaffen im Sinne des § 1 
Abs. 2 Nr. 1 nach den Nummern 
1.2.1 bis 1.2.3 und deren Zube-
hör nach Nummer 1.2.4, die 
Schusswaffen im Sinne des § 1 
Absatz 2 Nummer 1 nach den 
Nummern 1.2.1 bis 1.2.3 sowie 
1.2.5 bis 1.2.8 und Zubehör für 
Schusswaffen nach Nummer 
1.2.4, die 

 

[…] 

 

1.2.4 

für Schusswaffen bestimmte 
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1.2.4.2 

Nachtsichtgeräte und Nachtziel-
geräte mit Montagevorrichtung 
für Schusswaffen sowie Nacht-
sichtvorsätze und Nachtsichtaufs-
ätze für Zielhilfsmittel (z. B. Ziel-
fernrohre) sind, sofern die Ge-
genstände einen Bildwandler o-
der eine elektronische Verstär-
kung besitzen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

1.2.4.2 

Nachtsichtgeräte und Nachtziel-
geräte mit Montagevorrichtung 
für Schusswaffen sowie Nacht-
sichtvorsätze und Nachtsichtaufs-
ätze für Zielhilfsmittel (z. B. Ziel-
fernrohre) sind, sofern die Ge-
genstände einen Bildwandler o-
der eine elektronische Verstär-
kung besitzen; 

 

1.2.4.3 

Wechselmagazine für Kurzwaf-
fen für Zentralfeuermunition 
sind, die mehr als 20 Patronen 
des kleinsten bestimmungsge-
mäß verwendbaren Kalibers auf-
nehmen können; 

 

1.2.4.4 

Wechselmagazine für Langwaf-
fen für Zentralfeuermunition 
sind, die mehr als zehn Patronen 
des kleinsten bestimmungsge-
mäß verwendbaren Kalibers auf-
nehmen können; ein Wechsel-
magazin, das sowohl in Kurz- als 
auch in Langwaffen verwendbar 
ist, gilt als Magazin für Kurzwaf-
fen, wenn nicht der Besitzer 
gleichzeitig über eine Erlaubnis 
zum Besitz einer Langwaffe ver-
fügt, in der das Magazin verwen-
det werden kann; 

 

1.2.4.5 

Magazingehäuse für Wechsel-
magazine nach den Nummern 
1.2.4.3 und 1.2.4.4 sind; 

 

 

[…] 

 

1.2.4.2 

Nachtsichtgeräte und Nachtziel-
geräte mit Montagevorrichtung 
für Schusswaffen sowie Nacht-
sichtvorsätze und Nachtsichtaufs-
ätze für Zielhilfsmittel (z. B. Ziel-
fernrohre) sind, sofern die Ge-
genstände einen Bildwandler o-
der eine elektronische Verstär-
kung besitzen; 

 

1.2.4.3 

Wechselmagazine für Kurzwaf-
fen für Zentralfeuermunition 
sind, die mehr als 20 Patronen 
des kleinsten bestimmungsge-
mäß verwendbaren Kalibers auf-
nehmen können; 

 

1.2.4.4 

Wechselmagazine für Langwaf-
fen für Zentralfeuermunition 
sind, die mehr als zehn Patronen 
des kleinsten bestimmungsge-
mäß verwendbaren Kalibers auf-
nehmen können; ein Wechsel-
magazin, das sowohl in Kurz- als 
auch in Langwaffen verwendbar 
ist, gilt als Magazin für Kurzwaf-
fen, wenn nicht der Besitzer 
gleichzeitig über eine Erlaubnis 
zum Besitz einer Langwaffe ver-
fügt, in der das Magazin verwen-
det werden kann; 

 

1.2.4.5 

Magazingehäuse für Wechsel-
magazine nach den Nummern 
1.2.4.3 und 1.2.4.4 sind; 
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1.2.5 

mehrschüssige Kurzwaffen sind, 
deren Baujahr nach dem 1. Ja-
nuar 1970 liegt, für Zentralfeuer-
munition in Kalibern unter 6,3 
mm, wenn der Antrieb der Ge-
schosse nicht ausschließlich 
durch den Zündsatz erfolgt; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

1.2.5 

mehrschüssige Kurzwaffen sind, 
deren Baujahr nach dem 1. Ja-
nuar 1970 liegt, für Zentralfeuer-
munition in Kalibern unter 6,3 
mm, wenn der Antrieb der Ge-
schosse nicht ausschließlich 
durch den Zündsatz erfolgt; 

 

1.2.6 

halbautomatische Kurzwaffen 
für Zentralfeuermunition sind, 
die über ein eingebautes Maga-
zin mit einer Kapazität von mehr 
als 20 Patronen des kleinsten 
bestimmungsgemäß verwendba-
ren Kalibers verfügen; 

 

1.2.7 

halbautomatische Langwaffen 
für Zentralfeuermunition sind, 
die über ein eingebautes Maga-
zin mit einer Kapazität von mehr 
als zehn Patronen des kleinsten 
bestimmungsgemäß verwendba-
ren Kalibers verfügen; 

 

1.2.8 

nach diesem Abschnitt verbo-
tene Schusswaffen sind, die zu 
Salutwaffen im Sinne von Anlage 
1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 
Nummer 1.5 umgebaut worden 
sind; 

 

[…] 

 

1.2.5 

mehrschüssige Kurzwaffen sind, 
deren Baujahr nach dem 1. Ja-
nuar 1970 liegt, für Zentralfeuer-
munition in Kalibern unter 6,3 
mm, wenn der Antrieb der Ge-
schosse nicht ausschließlich 
durch den Zündsatz erfolgt; 

 

1.2.6 

halbautomatische Kurzwaffen 
für Zentralfeuermunition sind, 
die über ein eingebautes Maga-
zin mit einer Kapazität von mehr 
als 20 Patronen des kleinsten 
bestimmungsgemäß verwendba-
ren Kalibers verfügen; 

 

1.2.7 

halbautomatische Langwaffen 
für Zentralfeuermunition sind, 
die über ein eingebautes Maga-
zin mit einer Kapazität von mehr 
als zehn Patronen des kleinsten 
bestimmungsgemäß verwendba-
ren Kalibers verfügen; 

 

1.2.8 

nach diesem Abschnitt verbo-
tene Schusswaffen sind, die zu 
Salutwaffen im Sinne von Anlage 
1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 
Nummer 1.5 umgebaut worden 
sind; 

 

[…] 
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Allgemeine Waffengesetz-Ver-
ordnung (AWaffV) 
§ 12 Überprüfung der Schießstät-
ten 

(1) Schießstätten sind vor ihrer 
ersten Inbetriebnahme hinsicht-
lich der sicherheitstechnischen 
Anforderungen zu überprüfen. In 
regelmäßigen Abständen von 
mindestens vier Jahren sind sie 
von der zuständigen Behörde zu 
überprüfen, wenn auf ihnen mit 
erlaubnispflichtigen Schusswaf-
fen geschossen wird. Ist das 
Schießen auf einer Schießstätte 
nur mit erlaubnisfreien Schuss-
waffen zulässig, so ist eine Über-
prüfung mindestens alle sechs 
Jahre erforderlich. Falls Zweifel 
an dem ordnungsgemäßen Zu-
stand oder den erforderlichen 
schießtechnischen Einrichtungen 
bestehen, kann die zuständige 
Behörde die Schießstätte in si-
cherheitstechnischer Hinsicht 
überprüfen oder von dem Erlaub-
nisinhaber die Vorlage eines Gut-
achtens eines anerkannten 
Schießstandsachverständigen 
verlangen. Die Kosten hierfür 
sind von dem Erlaubnisinhaber zu 
tragen. 

 

Allgemeine Waffengesetz-Ver-
ordnung (AWaffV) 
§ 12 Überprüfung der Schießstät-
ten 

(1) Schießstätten sind vor ihrer 
ersten Inbetriebnahme hinsicht-
lich der sicherheitstechnischen 
Anforderungen zu überprüfen. In 
regelmäßigen Abständen von 
mindestens höchstens vier Jah-
ren sind sie von der zuständigen 
Behörde zu überprüfen, wenn 
auf ihnen mit erlaubnispflichtigen 
Schusswaffen geschossen wird. 
Ist das Schießen auf einer Schieß-
stätte nur mit erlaubnisfreien 
Schusswaffen zulässig, so ist eine 
Überprüfung mindestens alle 
sechs Jahre erforderlich. Falls 
Zweifel an dem ordnungsgemä-
ßen Zustand oder den erforderli-
chen schießtechnischen Einrich-
tungen bestehen, kann die zu-
ständige Behörde die Schieß-
stätte in sicherheitstechnischer 
Hinsicht überprüfen oder von 
dem Erlaubnisinhaber die Vor-
lage eines Gutachtens eines aner-
kannten Schießstandsachverstän-
digen verlangen. Die Kosten hier-
für sind von dem Erlaubnisinha-
ber zu tragen. 

 

Allgemeine Waffengesetz-Ver-
ordnung (AWaffV) 
§ 12 Überprüfung der Schießstät-
ten 

(1) Schießstätten sind vor ihrer 
ersten Inbetriebnahme hinsicht-
lich der sicherheitstechnischen 
Anforderungen zu überprüfen. In 
regelmäßigen Abständen von 
höchstens vier Jahren sind sie 
von der zuständigen Behörde zu 
überprüfen, wenn auf ihnen mit 
erlaubnispflichtigen Schusswaf-
fen geschossen wird. Ist das 
Schießen auf einer Schießstätte 
nur mit erlaubnisfreien Schuss-
waffen zulässig, so ist eine Über-
prüfung mindestens alle sechs 
Jahre erforderlich. Falls Zweifel 
an dem ordnungsgemäßen Zu-
stand oder den erforderlichen 
schießtechnischen Einrichtungen 
bestehen, kann die zuständige 
Behörde die Schießstätte in si-
cherheitstechnischer Hinsicht 
überprüfen oder von dem Erlaub-
nisinhaber die Vorlage eines Gut-
achtens eines anerkannten 
Schießstandsachverständigen 
verlangen. Die Kosten hierfür 
sind von dem Erlaubnisinhaber zu 
tragen. 
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Begründung: 
 
Zu § Abs 4 WaffG: 
 
Die Einführung einer Soll-Regelung die eine unbefristete Bedürfnisprüfung vorschreibt ist keine 
Umsetzung der Vorgaben der EU-RL. Deutschland verfügt bereits über wirkungsvolle Instrumente, 
es gibt keinerlei Veranlassung diese weiter zu verschärfen. Wir vertreten die Ansicht, dass die Prü-
fung des Fortbestehens des Bedürfnisses in begründeten Einzelfällen möglich sein soll, eine pau-
schale Regelung lehnen wir ab. Hinzu kommt, dass die Aufwände sowohl bei Verwaltung als auch 
Erlaubnisinhaber vermeidbare Kosten verursachen werden. Aus diesem Grunde ist die Regelung 
im Referentenentwurf zu verwerfen. 
 
Zu § 32 Abs 3 Pkt 2 WaffG: 
 
Europäische Schützen, die an Großwettkämpfen teilnehmen, benötigen für die Teilnahme mehr als 
sechs Schusswaffen. Daher regen wir an, diese auf acht Schusswaffen zu erweitern. 
 
Zu § 58 Pkt 17 WaffG: 
 
Die Setzung des Stichtags für die Besitzstandswahrung von Magazinen ist fehlerhaft. Daher muss 
das Datum des Inkraftretens auf das Datum des Inkrafttretens des Inkrafttretens des Gesetzes ge-
ändert werden. Aufgrund der Tragweite der Meldepflicht sowie der Problematik bei Nichtmeldung 
muss die Frist bis zur Meldung auf 3 Jahre geändert werden, ein Jahr ist mithin nicht ausreichend. 
Aufgrund der Neugestaltung des Inkrafttretens wird Satz 2 obsolet.  
 
Zu Anlage 2, 1.2.4.3, 1.2.4.4, 1.2.4.5, 1.2.6, 1.2.7 Waffenliste: 
 
Die Einführung von Verboten obenstehender Regelungen zu Magazinen lehnen wir ab. Diese Re-
gelungen werden dazu führen, dass Waffen, die sich für manche Disziplinen besonders gut eignen, 
sportlich nicht mehr verwendet werden können. Sollte sich der Gesetzgeber außerstande sehen, 
diese Regelungen zu streichen, schlagen wir ersatzweise vor, Sportschützen von den Regelungen 
auszunehmen. Dies entspricht der Rechtspraxis weitere Mitgliedsstatten der Europäischen Union 
und wäre somit zweifelfrei zulässig. 
 
Zu § 12 Abs 1 AWaffV: 
 
Der Entwurf begrenzt die Überprüfungsfristen von Schießständen, auf denen mit erlaubnispflichti-
gen Schusswaffen geschossen wird, auf vier Jahre. Die vorherige Regelung war interpretationsbe-
dürftig, jedoch erzeugt die Regelung des Entwurfs unweigerlich Kosten, da der Zeitraum nicht mehr 
am tatsächlichen Bedarf der Überprüfung angepasst werden kann. Um eine rechtssichere Rege-
lung zu schaffen, die zudem die Betreiber von Schießanlagen nicht zusätzlich belastet, ist die ein-
gefügte Begrenzung zu streichen. 
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Neben den wenigen Punkten der Synopse bitten wir in Zusammenhang mit der Anpassung des 
WaffG et al, die Regelung des § 33 Abs 1 Satz 1 der AWaffV zu überdenken. Eine Begrenzung der 
Gültigkeitsdauer des Europäischen Feuerwaffenpasses ist nicht sachdienlich und erzeugt vermeid-
bare Aufwände in Verwaltung sowie bei den Erlaubnisinhabern. Wir schlagen daher folgende Ände-
rung vor: 
 

Vorlage: 
AWaffV 
§ 33 Europäischer Feuerwaf-
fenpass 
(1) Die Geltungsdauer des Eu-
ropäischen Feuerwaffenpas-
ses nach § 32 Abs. 6 des Waf-
fengesetzes beträgt fünf 
Jahre; soweit bei Jägern oder 
Sportschützen in ihm nur Ein-
zellader-Langwaffen mit glat-
tem Lauf oder mit glatten Läu-
fen eingetragen sind, beträgt 
sie zehn Jahre. Die Geltungs-
dauer kann zweimal um je-
weils fünf Jahre verlängert 
werden. § 9 Abs. 1 und 2 und 
§ 37 Abs. 2 des Waffengeset-
zes gelten entsprechend. 
[…] 

Vorschlag BDMP 
 
 
 
(1) Die Geltungsdauer des Eu-
ropäischen Feuerwaffenpas-
ses nach § 32 Abs. 6 des Waf-
fengesetzes beträgt fünf Jahre 
ist unbegrenzt; soweit bei Jä-
gern oder Sportschützen in 
ihm nur Einzellader-Langwaf-
fen mit glattem Lauf oder mit 
glatten Läufen eingetragen 
sind, beträgt sie zehn Jahre. 
Die Geltungsdauer kann zwei-
mal um je-weils fünf Jahre ver-
längert werden. § 9 Abs. 1 und 
2 und § 37 Abs. 2 des Waffen-
gesetzes gelten entsprechend. 
[…] 

Ersatzweise 
 
 
 
(1) Die Geltungsdauer des Eu-
ropäischen Feuerwaffen-pas-
ses nach § 32 Abs. 6 des Waf-
fengesetzes beträgt fünf zehn 
Jahre; soweit bei Jägern oder 
Sportschützen in ihm nur Ein-
zellader-Langwaffen mit glat-
tem Lauf oder mit glatten Läu-
fen eingetragen sind, beträgt 
sie zehn Jahre. Die Geltungs-
dauer kann zweimal um je-
weils fünf 10 Jahre verlängert 
werden. § 9 Abs. 1 und 2 und 
§ 37 Abs. 2 des Waffengeset-
zes gelten entsprechend. 
[…] 

 
 
 
 
Wie bereits eingangs dargestellt, haben wir in unserer Stellungnahme wenige Punkte betrachten 
können. Wir bedauern sehr, dass durch den Ablauf sowie Fristsetzung keine fundierte, detaillierte 
Stellungnahme unsererseits möglich ist. Wir wünschen uns, das die bislang sehr gute, sachge-
rechte Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Inneren erhalten bleibt, und bitten inso-
fern, künftig die Bedürfnisse der Verbände, auch im Hinblick auf Aufstellung und Umfeld der Ver-
bände, stärker zu beachten. 

 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
David Brandenburger 
Präsident 
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